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dass die Leasingraten auch Vorauszahlungen auf die Substanz des Leasingobjekts ent-
halten, spricht der Umstand, dass die Höhe des vereinbarten Nutzungsentgeltes von 
der Höhe der Gesamtherstellungskosten abhängig ist.249

Der Abschluss eines Leasingvertrages begründet somit nur dann eine grunderwerbsteu-
erlich relevante Verwertungsbefugnis des Leasingnehmers i.S.d. § 1 Abs. 2 GrEStG, 
wenn der Leasingnehmer nach den Vertragsbestimmungen letztlich uneingeschränkt 
und beliebig über das Grundstück verfügen, also insbesondere jederzeit die Übereig-
nung des Grundstücks herbeiführen kann.250 Hierdurch ist es ihm möglich, sich den 
etwaigen Wertzuwachs des Grundstücks zu verschaff en. Ein lediglich außerordentli-
ches Ankaufsrechts für bestimmte Fälle reicht nicht aus für die Verwertungsbefugnis 
an der Substanz des Grundstücks. Vielmehr kommt dann erst durch die Ausübung 
eines etwaigen Ankaufsrechts ein Grunderwerbsteuertatbestand, und zwar § 1 Abs. 1 
Nr. 1 GrEStG, zur Anwendung. Für diesen späteren Grunderwerbsteuertatbestand 
sind jedoch die Warnhinweise des BFH hinsichtlich der Bemessungsgrundlage (§ 9 
Abs. 1 Nr. 1 GrEStG) zu beachten.251

E.  Die Grundstückszurechnung für Zwecke von § 1 Abs. 2a bis Abs. 3a 
GrEStG

I.  Tatbestandsmerkmal »Zugehörigkeit des Grundstücks zum Vermögen 
der Gesellschaft« in § 1 Abs. 2a bis Abs. 3a GrEStG

Gemeinsamer Bezugspunkt der Ergänzungstatbestände der § 1 Abs. 2a bis Abs. 3a 
GrEStG sind grundbesitzende Gesellschaften. Geregelt wird dies durch die in jedem 
der genannten Tatbestände enthaltene Formulierung, dass ein inländisches Grundstück 
zum Vermögen der jeweiligen Gesellschaft gehört. Maßgebend für die Beurteilung der 
Vermögenszugehörigkeit eines Grundstücks ist der Zeitpunkt, in dem Steuer nach 
einem der Ergänzungstatbestände in § 1 Abs. 2a bis 3a GrEStG entsteht.

Eine Legaldefi nition dieser Vermögenszugehörigkeit sah das GrEStG bisher nicht vor. 
Nach langjähriger Rechtsprechung richtet sich die Zugehörigkeit inländischer Grundstü-
cke zum Vermögen einer Gesellschaft jeweils ausschließlich nach grunderwerbsteuerrecht-

Abschlusses dieses Vertrages die Bemessungsgrundlage für die GrESt im Fall der Ausübung 
der Option nicht mehr eindeutig berechnen können, was sich in der Praxis als Hemmnis 
für derartige Transaktionen auswirken kann; vgl. auch Bruschke, ErbStB 2020, 115, 117.

249  Vgl. auch Bruschke, UVR 2002, 122 ff . zur Bemessung der Gegenleistung; vgl. ferner 
Schneck/Pirkl/Erhardt, BB 2004, 1658 ff . zu weiteren grunderwerbsteuerlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten beim Immobilienleasing.

250  Vgl. Gottwald, MittBayNot 2007, 103 ff .
251  Die Grunderwerbsteuerbelastung beim Immobilienleasing kann unter Umständen durch 

die Einräumung dinglicher Gestattungsrechte weitgehend vermieden werden, da dann 
kein Tatbestand des Grunderwerbsteuergesetzes verwirklicht wird; vgl. hierzu Schneck/
Pirkl/Erhardt, BB 2004, 1658 ff .
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lichen Grundsätzen.252 Nach der Rechtsprechung des BFH soll ein Grundstück für alle 
der genannten Ergänzungstatbestände zum Vermögen einer Gesellschaft gehören, wenn 
es ihr im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld aufgrund eines unter § 1 Abs. 1, 
2, 3 oder 3a GrEStG fallenden Erwerbsvorgangs grunderwerbsteuerrechtlich zuzurech-
nen ist.253 Diesen allgemeinen Zurechnungsgrundsatz hat die Finanzverwaltung vorerst 
in ihre Erlasse zu § 1 Abs. 2a und Abs. 2b GrEStG254 übernommen. Im Anschluss an 
die BFH-Urteile II R 44/18 vom 01.12.2021 und II R 40/20 vom 14.12.2022 hat sie 
ihr Verständnis zuletzt in den sog. Zurechnungserlassen vom 16.10.2023 dargelegt.255 
Die sich aufgrund dieser Grundsätze ergebenden Unwägbarkeiten, die im Folgenden 
aufgezeigt werden sollen, haben dazu geführt, dass mit § 1 Abs. 4a GrEStG-E gesetz-
lich ein Zurechnungsmaßstab verankert werden soll, der an die Stelle der bisherigen 
Rechtssprechungs- und Verwaltungsgrundsätze treten würde.256

Bei der Vermögenszugehörigkeit handelt es sich um eine Zustandsbeschreibung. Für 
die praktische Anwendung der Tatbestände ist entscheidend, ob und ab welchem 
Zeitpunkt ein Grundstück zum Gesellschaftsvermögen gehört (Zurechnung), glei-
chermaßen aber auch, ob und ab welchem Zeitpunkt ein Grundstück nicht mehr 
zum Gesellschaftsvermögen gehört (im Folgenden als Wegrechnung bezeichnet). Glei-

252  Vgl. BFH-Urteil II R 26/12 vom 11.12.2014, BFHE 247, 343 = BStBl. II 2015, 402; 
BFH-Urteil II R 65/08 vom 25.08.2010, BFHE 231, 239 = BStBl. II 2011, 225; BFH-Ur-
teil II R 14/02 vom 29.09.2004, BFHE 207, 59 = BStBl. II 2005, 148; vgl. auch z.B. 
Viskorf/Meßbacher-Hönsch, § 1 GrEStG Rn. 885 ff ., Rn. 993 f., Rn. 1075 ff ., Rn. 1348 f. 
Vgl. a.a.O., Tz. 889a: Ein Grundstück, dessen Anschaff ung erst geplant ist, gehört selbst 
bei Vorliegen eines »Gesamtplans« (noch) nicht zum Vermögen der Gesellschaft.

253  Nach Ansicht von Behrens/Wachter/Behrens, GrEStG, bereits 1. Aufl . 2018, § 1 Rn. 331 ff ., 
ist es in allen Fällen ausgeschlossen, das Grundstück einer Tochter- (oder Enkel- etc) 
Gesellschaft für die Zwecke von § 1 Abs. 2a oder Abs. 2b GrEStG zugleich auch als zum 
Vermögen der Mutter-Gesellschaft gehörend zu werten; vgl. auch Brühl, GmbHR 2019, 
199 (202). Bei § 1 Abs. 2a, Abs. 2b GrEStG geht es darum, das Grundstück einer fi ktiv 
neuen Personen- bzw. Kapitalgesellschaft zuzurechnen. Es geht nicht darum, das Grund-
stück dem bzw. einem Gesellschafter der grundbesitzenden Gesellschaft zuzurechnen; vgl. 
BFH-Beschluss II B 113/02 vom 11.09.2021 –, BStBl. II 2002, 777, 778 f. Dies muss 
auch bei der Prüfung des Tatbestandsmerkmals der Zugehörigkeit von Gesellschaftsgrund-
stücken von Tochtergesellschaften zum Vermögen der Ober-Gesellschaft beachtet werden.

254  Vgl. Erlasse vom 10.05.2022, BStBl. I 2022, 801, BStBl. I 2022, 821. Vgl. zuvor die 
gleich lautende Länder-Erlasse zur Anwendung von § 1 Abs. 2a GrEStG v. 12.11.2018, 
BStBl. I 2018, 1314. Anders noch die außer Kraft getretenen gleich lautenden Län-
der-Erlasse v. 18.02.2014, BStBl. I 2014, 561, Anm. 1.2., wonach »Grundstücke, die 
der Personengesellschaften nach § 1 Abs. 3 GrEStG zuzurechnen sind«, auch für Zwecke 
des § 1 Abs. 2a GrEStG zu ihrem Vermögen gehören sollten. Dass damit in den Erlassen 
v. 12.11.2018 eine Änderung der Verwaltungsauff assung erfolgt ist, wird auch anhand der 
Verfügung des Landesamts für Steuern und Finanzen Sachsen v. 02.12.2019, Anm. 1.3,
deutlich, wonach »die bisher vertretene Auff assung, wonach eine nach § 1 Abs. 3 GrEStG 
relevante Beteiligungsstruktur ausreichend war, überholt ist«.

255  Vgl. die sog. Zurechnungs-Erlasse vom 16.10.2023, BStBl. I 2023, 1872.
256  RegE eines JStG 2024, Stand: 05.06.2024, Art. 27.
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chermaßen zu unterscheiden ist die unmittelbare und die mittelbare Vermögenszu-
gehörigkeit. Während sich die unmittelbare Vermögenszugehörigkeit aus Erwerbs-
vorgängen direkt an den jeweiligen Grundstücken ableitet (dann Zurechnung nach 
§ 1 Abs. 1 oder Abs. 2 GrEStG), ergibt sich die mittelbare Vermögenszugehörigkeit
aus Berechtigungen des Zurechnungssubjekts von Anteilen an solchen Gesellschaf-
ten, denen Grundstücke unmittelbar zuzurechnen sind (dann Zurechnung nach § 1
Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG).

II.  Zurechnungssubjekte und -objekte

Dem Wortlaut der § 1 Abs. 2a bis Abs. 3a GrEStG entsprechend gilt die Zurech-
nung lediglich für inländische Grundstücke. Der Anwendungsbereich der Tatbestände 
bestimmt zugleich über die möglichen Subjekte, denen ein Grundstück zugerechnet 
werden kann. Dementsprechend geht die Finanzverwaltung gem. Tz. 4 der Zurech-
nungserlasse vom 16.10.2023 davon aus, dass Grundstücke für Zwecke der § 1 Abs. 2a 
bis 3a GrEStG natürlichen Personen, juristischen Personen des öff entlichen Rechts, 
Stiftungen oder Vereinen nach § 1 Abs. 3, Abs. 3a GrEStG nicht zugerechnet werden.257 
Allerdings können auch natürliche Personen, juristische Personen des öff entlichen 
Rechts, Stiftungen oder Vereine als Anteilserwerber Anteilsvereinigungen i.S.v. § 1 
Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG verwirklichen, was die § 1 Abs. 3 und Abs. 3a GrEStG 
zugrunde liegende Fiktion des Erwerbs des inländischen Gesellschaftsgrundstücks 
auslöst, mit der Folge, dass ihnen das Gesellschaftsgrundstück zugerechnet wird.258

III.  Unmittelbare Zu- und Wegrechnung aufgrund der Tatbestände des § 1
Abs. 1 GrEStG

Die Zugehörigkeit inländischer Grundstücke zum Vermögen einer Gesellschaft kann 
sich vorerst aus den Tatbeständen des § 1 Abs. 1 GrEStG ergeben. Aufgrund ihrer 
Sonderstellung, lediglich sog. Zwischengeschäfte zu besteuern, eignen sich § 1 Abs. 1 
Nr. 5 bis Nr. 7 GrEStG nicht zur Begründung einer Grundstückszurechnung. Die 
Vermögenszugehörigkeit folgt damit lediglich aus § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 GrEStG.

Ob eine Gesellschaft zivilrechtliche Eigentümerin des Grundstücks ist, sagt grund-
sätzlich nichts abschließend darüber aus, ob das Grundstück auch für Zwecke der 
§ 1 Abs. 2a bis Abs. 3a GrEStG zu ihrem Vermögen gehört. Ein Grundstück ist einer
Gesellschaft vielmehr dann zuzurechnen, wenn sie in Bezug auf das Grundstück einen 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 – Nr. 4 GrEStG steuerbaren Erwerbsvorgang verwirklicht hat.
Dadurch, dass § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG die Steuerentstehung auf den Abschluss des
schuldrechtlichen Rechtsgeschäfts, das einen Anspruch auf Übertragung eines Grund-
stücks begründet, vorverlagert und damit bereits beim sog. Signing ein Erwerbsvor-
gang i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG verwirklicht wird, ist der erwerbenden Gesell-
schaft auch schon in diesem Zeitpunkt das Grundstück für Zwecke der § 1 Abs. 2a
bis Abs. 3a GrEStG zuzurechnen. Dies gilt unabhängig davon, ob das Grundstück

257  Erlass vom 16.10.2023, BStBl. I 2023, 1872, Tz. 4.
258  Vgl. z.B. Behrens/Sparr, DB 2023, 2839; Viskorf/Meßbacher-Hönsch, § 1 GrEStG Rn. 886.
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weiterhin im zivilrechtlichen Eigentum des Erwerbers verbleibt. Auf der Kehrseite 
hat dies zur Folge, dass ein Grundstück nicht mehr zum Vermögen einer Gesellschaft 
gehört, wenn sich diese gegenüber einem anderen Rechtsträger i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 
GrEStG unbedingt wirksam zur Übertragung des Grundstücks verpfl ichtet hat.259 
Gleiches gilt in Bezug auf § 1 Abs. 1 Nr. 4 GrEStG, der gleichermaßen unabhängig 
von der zivilrechtlichen Eigentumszuweisung eine Grundstückszu- bzw. -wegrech-
nung mit dem Meistgebot begründet.

§ 1 Abs.  1 Nr.  2 GrEStG und §  1 Abs.  1 Nr.  3 GrEStG knüpfen hingegen an
die Aufl assung bzw. an den zivilrechtlichen Eigentumsübergang an, womit sich die
grunderwerbsteuerrechtliche Vermögenszugehörigkeit i.S.d. § 1 Abs. 2a bis Abs. 3a
GrEStG in diesen Fällen nach der Aufl assung bzw. nach dem zivilrechtlichen Eigen-
tumszuweisung richtet.

Ein Vorgang nach § 1 Abs. 1 GrEStG soll nach Auff assung des BFH jedoch nur dann 
für Zwecke der § 1 Abs. 2a bis Abs. 3a GrEStG die Zurechnung des Grundstücks 
zum Vermögen der erwerbenden Gesellschaft begründen können, wenn gleichzeitig 
die Verwertungsbefugnis über das Grundstück auf den Erwerber übergeht.260 Hier-
mit wird der durch die Inhaberschaft über die wirtschaftliche Verwertungsbefugnis 
zum Ausdruck kommenden wirtschaftlichen Bestimmungsmacht über das Grund-
stück Vorrang gegenüber der zivilrechtlichen Eigentümerstellung eingeräumt und 
insoweit eine Mehrfachzurechnung des Grundstücks an gleichrangige Gesellschaften 
verhindert. Verpfl ichtet sich bspw. eine Gesellschaft, die ein Grundstück, das in ihrem 
zivilrechtlichen Eigentum steht, treuhänderisch (i.S.d. § 1 Abs. 2 GrEStG) zuguns-
ten eines Dritten hält, das Grundstück auf eine weitere Gesellschaft zu übertragen, 
ist im weiteren Verlauf das Grundstück nicht für Zwecke der § 1 Abs. 2a bis Abs. 3a 
GrEStG der erwerbenden Gesellschaft zuzurechnen.

IV.  Unmittelbare Zu- und Wegrechnung aufgrund des Tatbestands des § 1
Abs. 2 GrEStG

Eine unmittelbare Vermögenszugehörigkeit eines Grundstücks kann sich auch aus 
§ 1 Abs. 2 GrEStG ergeben. Erlangt eine Gesellschaft die Verwertungsbefugnis über
ein Grundstück und verwirklicht damit einen nach § 1 Abs. 2 GrEStG steuerbaren
Erwerbsvorgang, oder hat sie die Verwertungsbefugnis inne, ist ihr das Grundstück
für Zwecke der § 1 Abs. 2a bis § 1 Abs. 3a GrEStG zuzurechnen.261 Nach der Recht-
sprechung des BFH ist ein Grundstück einer Gesellschaft entsprechend der obigen
Grundsätze nicht mehr zuzurechnen, wenn ein anderer Rechtsträger in Bezug auf
das bisher zum Vermögen der Gesellschaft gehörende Grundstück einen nach § 1
Abs. 2 GrEStG steuerbaren Erwerbsvorgang verwirklicht hat. Nachdem die Finanz-
verwaltung vorerst davon ausgehen wollte, dass die Verwirklichung eines unter § 1
Abs. 2 GrEStG fallenden Erwerbsvorgangs nicht zu einer Wegrechnung in Bezug

259  Vgl. BFH-Urteil II R 26/12 vom 11.12.2014, BStBl. II 2015, 402, Rn. 18.
260  Vgl. BFH-Urteil II R 40/20 vom 14.12.2022, BStBl. II 2023, 1012.
261  Vgl. BFH-Urteil II R 40/20 vom 14.12.2022, BStBl. II 2023, 1012.
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auf den bisherigen Grundstücksinhaber führen soll, sondern vielmehr eine weitere 
Grundstückszurechnung beim Erwerber der Verwertungsbefugnis i.S.d. § 1 Abs. 2 
GrEStG – und damit eine zweite Zurechnung desselben Grundstücks – begründen 
soll, hat die Finanzverwaltung die Auff assung des BFH in ihren Zurechnungserlassen 
vom 16.10.2023 übernommen.262

V.  Zu- und Wegrechnung aufgrund der Ergänzungstatbestände der § 1
Abs. 3, Abs. 3a GrEStG

1.  Keine Begründung der Grundstückszurechnung nach § 1 Abs. 2a,
Abs. 2b GrEStG

Zum Vermögen einer Gesellschaft kann ein Grundstück auch dadurch gehören, dass 
die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar Anteile an einer anderen, unmittelbar 
grundbesitzenden Gesellschaft erwirbt. Hiervon wird ausgegangen, wenn die Gesell-
schaft in Bezug auf die Grundstücke der unmittelbar grundbesitzenden Gesellschaft 
einen nach § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG steuerbaren Erwerbsvorgang verwirklicht 
hat. Von § 1 Abs. 2a oder Abs. 2b GrEStG kann eine Grundstückszurechnung nach 
den BFH-Urteilen II R 40/20 und II R 33/20, beide vom 14.12.2022, und nach 
Verwaltungsansicht263 nicht ausgehen. Dies erklärt sich dadurch, dass § 1 Abs. 2a, 
Abs. 2b GrEStG einen fi ktiven Grundstücksübergang auf Ebene der bereits grund-
besitzenden Gesellschaft selbst und damit keine Grundstückszurechnung auf einen 
(tatsächlich) neuen Rechtsträger begründen.264

Auch wenn die Verwirklichung von § 1 Abs. 2a bzw. Abs. 2b GrEStG keine Grund-
stückszurechnung begründen kann, kann sie nach hier vertretener Ansicht jedoch 
eine auf früherer Verwirklichung von § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG beruhende 
Grundstückszurechnung bei einer Ober-Gesellschaft beenden265; dies entspricht jedoch 
(noch) nicht der BFH-Rechtsprechung.

2.  Die frühere BFH-Rechtsprechung zur Grundstückszurechnung bei § 1
Abs. 3 GrEStG

Die Möglichkeit, dass § 1 Abs. 3 GrEStG auch durch mittelbare Beteiligungserwerbe 
verwirklicht werden kann, wurde erst mit dem StEntlG 1999/2000/2002 mit Wir-
kung ab 01.01.2000 ausdrücklich im Wortlaut des § 1 Abs. 3 GrEStG verankert. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass in der vorhergehenden Zeit nach der damaligen 

262  Vgl. BStBl. I 2023, 1872, Anm. 2.1, Tz. 5 f.
263  Vgl. sog. Zurechnungserlasse vom 16.10.2023, BStBl. I 2023, 1872, Rn. 3 letzter Satz.
264  Der BFH formulierte in seinem Urteil II R 44/18 vom 01.12.2021, BStBl. II 2023, 1009, 

dass nach seiner Ansicht ein Grundstückszurechnung »aufgrund eines zuvor unter § 1 
Abs. 1 bis 3a GrEStG fallenden und verwirklichten Erwerbsvorgangs« erfolgen könne. 
Damit würde auch von § 1 Abs. 2a, Abs. 2b GrEStG eine entsprechende Grundstückszu-
rechnung ausgehen. Diese hat er in seinen Urteilen II R 24/20, II R 33/20 und II R 40/20 
korrigiert und den Verweis auf § 1 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 3a GrEStG beschränkt.

265  Vgl. unten in 3 b).
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BFH-Rechtsprechung mittelbare Beteiligungserwerbe nicht zur Verwirklichung des 
§ 1 Abs. 3 GrEStG a.F. führen konnten. Zur Begründung der Besteuerung mittelba-
rer Beteiligungserwerbe wurde vielmehr davon ausgegangen, dass einer Gesellschaft, 
die i.S.d. § 1 Abs. 3 GrEStG a.F. an einer unmittelbar grundbesitzenden Gesellschaft 
beteiligt war, die nämlichen Grundstücke ebenso zuzurechnen waren.266 Erwarb ein 
Rechtsträger hiernach alle Anteile dieser mittelbar beteiligten Gesellschaft, wurde dies 
als unmittelbare Anteilsvereinigung einer mittelbar grundbesitzenden Gesellschaft § 1 
Abs. 3 GrEStG a.F. unterworfen.

Im Zusammenhang mit Verkürzungen von Beteiligungsketten hat der BFH zu § 1 
Abs. 3 GrEStG a.F. entschieden, dass § 1 Abs. 3 GrEStG den Inhaber aller Anteile 
einer Gesellschaft so behandele, als gehörten ihm infolge der Vereinigung dieser 
Anteile in seiner Hand die Grundstücke, die dieser Gesellschaft grunderwerbsteu-
errechtlich zuzurechnen sind. Dies setzte nach der damaligen BFH-Rechtsprechung 
nicht voraus, dass die Beteiligung unter Verwirklichung eines der Grunderwerbsteuer 
nach § 1 Abs. 3 GrEStG unterliegenden Vorgang erworben wurde. Ausreichen sollte 
vielmehr, wenn dieses Beteiligungsverhältnis von Anfang an, d.h. seit Gründung der 
Gesellschaft bestanden hat. Von dieser Rechtsprechung ausgehend vertrat die Finanz-
verwaltung in den mittlerweile außer Kraft getretenen gleichlautenden Erlassen zu 
§ 1 Abs. 2a GrEStG die Ansicht, dass Grundstücke, die der Personengesellschaft nach 
§ 1 Abs. 3 GrEStG zuzurechnen sind, ebenfalls zu ihrem Vermögen gehören.267 Dies 
wurde in der Praxis so verstanden, dass allein das Innehaben einer Beteiligung i.S.d. 
§ 1 Abs. 3 GrEStG an der grundbesitzenden Tochtergesellschaft genüge, um auch dem 
Gesellschafter das Grundstück der Tochtergesellschaft für die Zwecke nicht nur von 
§ 1 Abs. 3, Abs. 3a GrEStG, sondern auch von § 1 Abs. 2a GrEStG zuzurechnen.268

3.  Die neuere BFH-Rechtsprechung zur Grundstückszurechnung in Beteili-
gungsketten

a)  Grundsätze des BFH-Urteils II R 44/18

Die Bedeutung der vorherigen Verwirklichung eines der Tatbestände in § 1 Abs. 3, 
Abs. 3a GrEStG für die Zurechnung der Grundstücke mindestens 90 %-iger Toch-
tergesellschaften zum Vermögen einer an diesen beteiligten Gesellschaft (hier für 
Zwecke des § 1 Abs. 2a GrEStG) war Gegenstand des Urteils des FG München vom 
24.10.2018269 und des BFH II R 44/18 vom 01.12.2021. Der BFH entschied, dass 
ein inländisches Grundstück im Sinne von § 1 Abs. 2a GrEStG zum Vermögen einer 
Personengesellschaft gehört, »wenn es ihr im Zeitpunkt der Entstehung der Entstehung 

266  Vgl. Erlasse zu § 17 GrEStG vom 01.03.2016, BStBl. I 2016, 282, Anm. 5, Beispiel 2.
267  Vgl. Erlasse zu § 1 Abs. 3a GrEStG vom 18.02.2014, BStBl. I 2014, 561, in Anm. 1.2.
268  Vgl. z.B. die vom beklagten Finanzamt im Verfahren II R 44/18 vertretene Rechtspo-

sition, BFH-Urteil II R 44/18 vom 01.12.2021, Tz. 9: »Maßgebend sei für § 1 Abs. 2a 
GrEStG a.F. allein die Beteiligungsquote, nicht die Frage, zu welchem Zeitpunkt die X-AG 
als Untergesellschaft die Grundstücke erworben habe.«.

269  Vgl. Behrens/Daka/Seemaier, UVR 2020, 145.

221

222



C
arl H

eym
an

n
s V

erlag
 2025

Leseprobe

E. Die Grundstückszurechnung für Zwecke von § 1 Abs. 2a-3a GrEStG   Kapitel 2

87Behrens/Seemaier

der Steuerschuld für den nach § 1 Abs. 2a GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegenden 
Vorgang aufgrund eines zuvor unter § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG fallenden und verwirk-
lichten Erwerbsvorgangs grunderwerbsteuerrechtlich zuzurechnen ist«.

Hiernach setzt die Zurechnung des von einer Untergesellschaft gehaltenen Grund-
stücks zu deren (unmittelbar und/oder mittelbar zu mindestens 90 % beteiligten) 
Ober-Gesellschaft(en) voraus, dass die Ober-Gesellschaft aufgrund eines früheren unter 
§ 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG fallenden Erwerbvorgangs als (fi ktive) Erwerberin 
des Grundvermögens anzusehen ist.270 Das bloße Innehaben einer entsprechenden 
Beteiligung reicht nach neuerer Auff assung des BFH nicht aus. Die Zurechnung von 
Grundstücken einer Tochter- zur Muttergesellschaft hängt danach vielmehr davon 
ab, ob zunächst das Grundstück von der Unter-Gesellschaft und dann (seit dem 
01.07.2021) mindestens 90 % der Anteile an der Unter-Gesellschaft in nach § 1 
Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG steuerbarer Weise bei der Ober-Gesellschaft vereinigt 
werden. Weil die Ergänzungstatbestände in § 1 Abs. 2a bis 3a GrEStG jeweils auch 
den mittelbaren Übergang von Beteiligungen an grundbesitzenden Gesellschaften 
erfassten, bestehe auch keine Notwendigkeit, einer Obergesellschaft allein aufgrund 
ihrer Beteiligung an einer Untergesellschaft deren Grundstücke zuzurechnen. Eine 
Besteuerungslücke entstehe dadurch nicht271.

b)  BFH-Urteile II R 33/20 und II R 40/20 vom 14.12.2022

aa)  Doppelte Zurechnung ein- und desselben Grundstücks, u.E. aber keine Dop-
pelbesteuerung

Aus den BFH-Urteilen II R 40/20272 (dort die Rn. 24 bis 28) und II R 33/20273 
(dort die Rn. 12 bis 16) ergibt sich, dass ein- und dasselbe Grundstück in Beteili-
gungsketten nach Ansicht des BFH gleichzeitig zwei Gesellschaften zuzurechnen sein 
kann, die Zurechnung des Grundstücks der Untergesellschaft auch zum Vermögen 
der Obergesellschaft nach unserem Verständnis dieser Urteile jedoch unmittelbar vor 
auf das Grundstück der Untergesellschaft bezogener Verwirklichung von § 1 Abs. 3 
oder Abs. 3a GrEStG endet. U.E. endet die Zurechnung des Grundstücks der Unter-
gesellschaft auch zum Vermögen der Obergesellschaft zudem auch unmittelbar vor 
Verwirklichung von § 1 Abs. 2a bzw. Abs. 2b GrEStG auf Ebene der grundbesitzen-
den Untergesellschaft, auch wenn der BFH dies in den Urteilen II R 40/20 und II 
R 33/20 und auch in sonstigen Entscheidungen bisher so noch nicht ausgeführt hat.

270  So zuvor bereits Viskorf, DStR 2021, 74: Grundstückszurechnung durch Tatbestands-
verwirklichung.

271  Vgl. Tz. 28 des BFH-Urteils II R 44/18 vom 01.12.2022. Warum eine Notwendigkeit der 
Zurechnung des Grundstücks einer Unter-Gesellschaft zum Vermögen einer Ober-Ge-
sellschaft in den Fällen bestehen soll, in denen die Ober-Gesellschaft in Bezug auf das 
Grundstück der Unter-Gesellschaft einen Tatbestand nach § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG 
verwirklicht hatte, erläutert der BFH nicht.

272  Vgl. BFH-Urteil II R 40/20 vom 14.12.2022, BStBl. II 2023, 1012.
273  Vgl. BFH-Urteil II R 33/20 vom 14.12.2022, BFH/PR 2023, 555.
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Nach unserem Verständnis können ein- und dieselben Anteilsübergänge daher ins-
gesamt nur einmal Steuer nach einem der Tatbestände in § 1 Abs. 2a bis Abs. 3a 
GrEStG auslösen.

bb)  Zurechnung zur grundbesitzenden Untergesellschaft nach § 1 Abs. 1, 
Abs. 2 GrEStG

Wann ein Grundstück der grundbesitzenden Gesellschaft zuzurechnen ist, erläutert 
der BFH in Rn. 25 bzw. Rn. 13 der Urteile II R 40/20274 bzw. II R 33/20275 wie folgt:

»(a) Ein inländisches Grundstück ist einer Gesellschaft im Zeitpunkt der Entstehung der Steu-
erschuld für den nach § 1 Abs. 3 GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegenden Rechtsvorgang 
zuzurechnen, wenn sie zuvor in Bezug auf dieses Grundstück einen unter § 1 Abs. 1 GrEStG 
(und die Verwertungsbefugnis einschließenden) oder einen unter § 1 Abs. 2 GrEStG fallenden 
Erwerbsvorgang verwirklicht hat. Für Zwecke des § 1 Abs. 3 GrEStG ist es ihr nicht mehr 
zuzurechnen, wenn ein Dritter in Bezug auf dieses Grundstück einen unter § 1 Abs. 1 
GrEStG (und die Verwertungsbefugnis einschließenden) oder einen unter § 1 Abs. 2 GrEStG 
fallenden Erwerbsvorgang verwirklicht hat.«276

Rn. 25 bzw. Rn. 13 betreff en den Beginn und das Ende der auf § 1 Abs. 1, Abs. 2 
GrEStG beruhenden Grundstückszurechnung. Aus dem letzten Satz der Rn. 25 bzw. 
Rn. 13 folgt, dass die auf § 1 Abs. 1 oder Abs. 2 GrEStG beruhende Grundstückszu-
rechnung nur bei nach § 1 Abs. 1 oder Abs. 2 GrEStG steuerbarer Veräußerung endet, 
nicht aber bei Verwirklichung von § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG durch einen Dritten.

cc)  Zurechnung zur Obergesellschaft nach § 1 Abs. 3, Abs. 3a GrEStG

Zur Zurechnung des Grundstücks der Untergesellschaft zur Obergesellschaft führt 
der BFH in den Rn. 26 bzw. Rn. 14 der Urteile II R 40/20277 bzw. II R 33/20278 
Folgendes aus:

»(b) Ein (nach den Grundsätzen unter (a)) einer anderen Gesellschaft zuzurechnendes inlän-
disches Grundstück ist einer Gesellschaft im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für den 
nach § 1 Abs. 3 GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegenden Rechtsvorgang (hinsichtlich 
der Anteile an dieser Gesellschaft) zuzurechnen, wenn sie zuvor hinsichtlich dieses Grundstücks 
einen unter § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG fallenden (fi ktiven) Erwerbsvorgang verwirklicht 
hat. Für Zwecke des § 1 Abs. 3 GrEStG ist es ihr jedoch in dem Moment nicht mehr zuzu-
rechnen, in dem ein Dritter in Bezug auf dieses Grundstück einen unter § 1 Abs. 3 oder 
Abs. 3a GrEStG fallenden Erwerbsvorgang verwirklicht. Dasselbe gilt, wenn ihre Beteili-
gung an der grundbesitzenden Gesellschaft unter 95 % (heute 90 %) sinkt oder der grund-
besitzenden Gesellschaft nach den unter (a) genannten Grundsätzen das Grundstück nicht 
mehr zuzurechnen ist.«279

274  BFH-Urteil II R 40/20 vom 14.12.2022, BStBl. II 2023, 1012, Tz. 25.
275  BFH-Urteil II R 33/20 vom 14.12.2022, BFH/PR 2023, 555, Tz. 13.
276  Hervorhebung durch Verf.
277  BFH-Urteil II R 40/20 vom 14.12.2022, BStBl. II 2023, 1012, Tz. 26.
278  BFH-Urteil II R 33/20 vom 14.12.2022, BFH/PR 2023, 555, Tz. 14.
279  Hervorhebung durch Verf.
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Rn. 26 bzw. Rn. 14 betreff en den Beginn und das Ende einer auf Verwirklichung 
von § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a beruhenden Grundstückszurechnung. Danach beendet 
die nachfolgende Verwirklichung von § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG durch einen 
Dritten zwar nicht die auf vorheriger Verwirklichung von § 1 Abs. 1 oder Abs. 2 
GrEStG beruhende Grundstückszurechnung auf Ebene der Untergesellschaft. Jedoch 
beendet sie die auf vorheriger Verwirklichung von § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG 
beruhende Grundstückszurechnung bei der Obergesellschaft, und zwar schon eine 
logische Sekunde vor der nachfolgenden Verwirklichung von § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a 
GrEStG. Denn in Rz. 26 bzw. Rn. 14 heißt es, dass der Gesellschaft, die zuvor in 
Bezug auf das Grundstück der Untergesellschaft einen Tatbestand von § 1 Abs. 3 oder 
Abs. 3a GrEStG verwirklicht hatte, das Grundstück bereits in dem Moment nicht mehr 
zuzurechnen ist, in dem ein Dritter in Bezug auf dieses Grundstück einen unter § 1 
Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG fallenden Erwerbsvorgang verwirklicht. Schon in dem 
Zeitpunkt, zu dem ein Dritter einen der Tatbestände von § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a 
GrEStG verwirklicht, ist das Grundstück also der Obergesellschaft bereits nicht mehr 
zuzurechnen.280 Die Formulierung im letzten Satz von Rn. 26 bzw. Rn. 14 besagt 
nicht, dass der Obergesellschaft das Grundstück im Zeitpunkt der nachfolgenden 
Verwirklichung eines Tatbestands § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG durch einen Drit-
ten noch zuzurechnen und erst infolge der Verwirklichung des Tatbestands i.S.v. § 1 
Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG durch den Dritten in dem Sinne nicht mehr zuzurechnen 
sei, dass das Grundstück als von der Obergesellschaft auf den Dritten übergegangen 
gilt. Vielmehr endet die Zurechnung zur Obergesellschaft nach dem Wortlaut des 
letzten Satzes im Rn. 26 bzw. Rn. 14 bereits unmittelbar vor der Verwirklichung von 
§ 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG durch den Dritten.

U.E. liegt der Aussage, dass die Grundstückszurechnung bei der Obergesellschaft 
bereits in dem Moment nicht mehr besteht, in dem ein Dritter in Bezug auf dieses 
Grundstück einen der Tatbestände von § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG verwirklicht, 
der Gedanke zugrunde, dass durch die Verwirklichung von § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a 
GrEStG durch den Dritten keine zweimalige Fiktion eines Grundstücksübergangs – 
und zwar außer von der Untergesellschaft, die das Grundstück zuvor nach § 1 Abs. 1 
oder Abs. 2 GrEStG steuerbar erworben und nicht wieder veräußert hatte, auch von 
der Obergesellschaft, die zuvor in Bezug auf dieses Grundstück einen der Tatbestände 
von § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG verwirklicht hatte – ausgelöst werden soll. Die 
Ergänzungstatbestände besteuern einen fi ngierten Grundstücksübergang an Stelle der 
von den Handelnden tatsächlich nicht durchgeführten direkten Grundstücksübertra-
gung. Bei den Ergänzungstatbeständen in § 1 Abs. 2a bis Abs. 3a GrEStG handelt es 
sich um typisierende Missbrauchsvermeidungsvorschriften. Bei Verwirklichung eines 

280  Vgl. dazu ausführlich Behrens/Sparr, BB 2023, 1687 (1688 f.). Die obersten Finanzbehörden 
der Bundesländer haben die Formulierung des BFH »… in dem Moment nicht mehr zuzu-
rechnen, in dem …« nicht in die GLE zur Grundstückszurechnung vom 16.10.2023, BStBl. I 
2023, 1872, übernommen. Die von den obersten Finanzbehörden in Tz. 8 dieser Erlasse 
verwandte Formulierung »… nicht mehr zuzurechnen, wenn …« ist u.E. jedoch rechtspre-
chungskonform auf den Zusatz »… in dem Moment, in dem …« teleologisch zu reduzieren.
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der Tatbestände von § 1 Abs. 2a bis Abs. 3a GrEStG wird ein fi ngierter Grundstücks-
übergang besteuert, weil die Handelnden nicht das Grundstück, sondern Anteile an 
der Gesellschaft veräußert bzw. übertragen haben, zu deren Vermögen das Grund-
stück gehört. Der Zweck der Ergänzungstatbestände in § 1 Abs. 3 bis Abs. 3a GrEStG 
beschränkt sich auf die lediglich einmalige Fiktion des Grundstücksübergangs auf 
denjenigen, der den nachfolgenden Ergänzungstatbestand verwirklicht. Weil durch 
ein und dasselbe Anteilsgeschäft bzw. dieselben Anteilsgeschäfte die tatsächliche Ver-
äußerung oder Übertragung des Grundstücks nur einmal vermieden worden ist, greift 
auch die Fiktion des Grundstücksübergangs nur einmal.

dd)  Beendigung auf früherer Anteilsvereinigung beruhender Zurechnung auch 
durch spätere Verwirklichung von § 1 Abs. 2a oder Abs. 2b GrEStG

Im Urteil II R 44/18281 hatte der BFH auch noch Erwerbsvorgängen nach § 1 Abs. 2a 
und Abs. 2b GrEStG zurechnungsbegründende und -beendende Wirkung beigemes-
sen. Diese Sichtweise vertritt der BFH in Rn. 27 des Urteils II R 40/20282 bzw. in 
Rn. 15 des Urteils II R 33/20283 nicht mehr284. Dort heißt es wie folgt:

»(c) Soweit der Senat für Erwerb und Verlust der Zurechnung bisher auf Erwerbsvorgänge nach 
§ 1 Abs. 1 bis (!) 3a GrEStG abgestellt hat, läuft die Formulierung für Erwerbe nach § 1 
Abs. 2a (heute auch Abs. 2b) GrEStG, die lediglich eine neue Gesellschaft fi ngieren und bei 
denen sich die grunderwerbsteuerrechtliche Zurechnung nicht ändert, leer. Der Senat hält inso-
weit daran nicht fest.«

Der BFH misste der Verwirklichung von § 1 Abs. 2a bzw. § 1 Abs. 2b GrEStG nun 
also nicht nur keine zurechnungsbegründende Wirkung mehr zu, sondern auch keine 
die Grundstückszurechnung beendende Wirkung. Das Erste ist nachvollziehbar, das 
Zweite nicht:
– Dass die spätere Verwirklichung von § 1 Abs. 2a oder Abs. 2b GrEStG keine die 

Grundstückszurechnung begründende Wirkung entfaltet, ist vor dem Hintergrund 
nachvollziehbar, dass der Gesellschaft, auf deren Ebene § 1 Abs. 2a oder § 1 Abs. 2b 
GrEStG verwirklicht wird, das Grundstück auch schon vor dieser Tatbestandsver-
wirklichung aufgrund vorheriger Verwirklichung von § 1 Abs. 1 oder Abs. 2 GrEStG 
zuzurechnen war. Zwar löst die Verwirklichung von § 1 Abs. 2a bzw. Abs. 2b GrEStG 
die Fiktion einer fi ktiv das Gesellschaftsgrundstück erwerbenden neuen Gesellschaft 
aus285, also die Fiktion, dass für grunderwerbsteuerrechtliche Zwecke die Gesellschaft, 
der zuvor aufgrund Verwirklichung von § 1 Abs. 1 oder Abs. 2 GrEStG ein Grund-

281  Vgl. BFH-Urteil II R 44/18 vom 01.12.2021, BStBl. II 2023, 1009, Tz. 23 f.
282  BFH-Urteil II R 40/20 vom 14.12.2022, BStBl. II 2023, 1012, Tz. 27.
283  BFH-Urteil II R 33/20 vom 14.12.2022, BFH/PR 2023, 555, Tz. 15.
284  So auch schon im Urteil II R 24/20 vom 16.03.2022, BFH/NV 2022, 1196. Tz. 22.
285  § 1 Abs. 2a und Abs. 2b GrEStG ordnet als Rechtsfolge eine zweifache Fiktion an, und 

zwar die, dass durch den innerhalb von zehn Jahren erfolgenden min. 90 %igen Anteils-
übergang auf neue Gesellschafter das Grundstück von einer neuen Gesellschaft erworben 
wird, vgl. BT-Drucks. 19/13437, S. 12. Fingiert wird sowohl die Gesellschaft als neu als 
auch der Übergang des Grundstücks auf diese als neu fi ngierte Gesellschaft.
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stück zugerechnet worden ist, nicht mehr existiert, sie nunmehr nur noch als neue 
Gesellschaft existiert und sie als fi ngierte neue Gesellschaft zuvor § 1 Abs. 1, Abs. 2 
GrEStG in Bezug auf das Grundstück nicht verwirklicht haben kann286, weshalb die 
Zurechnung des Grundstücks zu ihrem Vermögen auf dem gem. § 1 Abs. 2a bzw. 
Abs. 2b GrEStG fi ngierten Grundstückserwerb beruhen müsste. Allerdings wird der 
zuvor von der »alten« Gesellschaft verwirklichte Erwerbsvorgang i.S.v. § 1 Abs. 1 
oder Abs. 2 GrEStG in Bezug auf das Grundstück vom BFH der fi ngiert neuen 
Gesellschaft zugerechnet287 was u.E. die Fiktion der Gesellschaft als »neu« einschränkt. 
Der Verwirklichung von § 1 Abs. 2a bzw. Abs. 2b GrEStG zurechnungsbegründende 
Wirkung zuzumessen führte auf dieser Grundlage dazu, dass das Grundstück der 
Gesellschaft doppelt zuzurechnen wäre, was nicht erforderlich ist.

– Nichtüberzeugend ist allerdings, dass der BFH in Rn. 27 bzw. Rn. 15 der Verwirk-
lichung von § 1 Abs. 2a bzw. § 1 Abs. 2b GrEStG auch die Wirkung abspricht, eine 
auf vorheriger Verwirklichung von § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG beruhende Grund-
stückszurechnung zu beenden. Die Verwirklichung von § 1 Abs. 2a bzw. Abs. 2b 
GrEStG beendet u.E. die die auf dem bei der vorherigen Anteilsvereinigung fi ngier-
ten Grundstückserwerb beruhende Grundstückszurechnung bei der Obergesellschaft. 
Die durch die Anteilsvereinigung ausgelöste Fiktion endet unmittelbar vor der bei 
Erfüllung des Tatbestands von § 1 Abs. 2a bzw. Abs. 2b GrEStG ausgelöste Fiktion 
des Erwerbs des Gesellschaftsgrundstücks durch eine neue Gesellschaft.

Andernfalls kann es zur Zurechnung ein und desselben Grundstücks zu zwei ver-
schiedenen Gesellschaften (und zwar außer zur Untergesellschaft auch zur Oberge-
sellschaft, die zuvor § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG verwirklicht hat) auch noch im 
Zeitpunkt der nachfolgenden Verwirklichung eines weiteren Ergänzungstatbestands 
nach § 1 Abs. 2a bis 3a GrEStG mit der Folge kommen, dass durch ein und dasselbe 
Anteilsgeschäft Ergänzungstatbestände gleichzeitig in Bezug auf dasselbe Grundstück 
zweifach verwirklicht werden. Durch ein und dieselben Anteilsgeschäfte kann nach 
unserer Meinung jedoch nur eine einmalige Grundstücksübertragung bzw. ein ein-
maliger Erwerb ein und desselben Grundstücks fi ngiert werden. Ein und dasselbe 
Anteilsgeschäft kann keinen zweifach fi ngierten Übergang ein und desselben Grund-
stücks auslösen. Dies wird u.E. dadurch sichergestellt, dass die Zurechnung des Grund-
stücks zur Gesellschaft, die zuvor einen Ergänzungstatbestand nach § 1 Abs. 3 oder 
Abs. 3a GrEStG verwirklicht hat, als eine logische Sekunde vor Verwirklichung eines 
der Tatbestände von § 1 Abs. 2a bis Abs. 3aGrEStG endet.

286  Nach § 1 Abs. 1 oder Abs. 2 GrEStG das Grundstück steuerbar erworben hatte die alte 
Gesellschaft, die jedoch infolge der Fiktion von § 1 Abs. 2a bzw. Abs. 2b GrEStG zu 
existieren aufgehört hat.

287  Vgl. BFH-Urteil II R 40/20 vom 14.12.2022, BStBl. II 2023, 1012, Tz. 25 ff . und 
BFH-Urteil II R 33/20 vom 14.12.2022, BFH/PR 2023, 555, Tz. 13 ff . Vgl. auch 
BFH-Urteil II R 24/20 vom 16.03.2022, BFH/NV 2022, 1196, Rn. 22.
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ee)  Anwendung der vorstehenden Grundsätze auch für die Zwecke von § 1 
Abs. 2a, Abs. 2b und Abs. 3a GrEStG

Gemäß Rn. 28 bzw. Rn. 16 der BFH-Urteile II R 40/20288 bzw. II R 33/20289 sind die 
vorstehenden Grundsätze auch für die Zwecke der nachfolgenden Verwirklichung von 
§ 1 Abs. 2a, Abs. 2b und Abs. 3a GrEStG anzuwenden, d.h., dass zur Beantwortung 
der Frage, ob einer Gesellschaft bei Verwirklichung eines nachfolgenden Anteilsge-
schäfts nach § 1 Abs. 2a, Abs. 2b und Abs. 3a GrEStG ein Grundstück gehört, die 
vorstehenden Ausführungen entsprechend gelten.

4.  Bedeutung der BFH-Urteile II R 44/18, II R 33/20 und II R 40/20 auch 
für die Rechtslage ab 01.07.2021

Die Urteile II R 44/18 vom 01.12.2021, II R 24/20 vom 16.03.2022 sowie II R 40/20 
und II R 33/20, beide vom 14.12.2022, beziehen sich auf die vor dem 01.07.2021 
bestehende Rechtslage, haben in der Praxis aber auch für die ab 01.07.2021 bestehende 
Rechtslage und damit für die Zurechnung von Grundstücken zum Vermögen von 
Kapitalgesellschaften im Rahmen des neuen Ergänzungstatbestands des § 1 Abs. 2b 
GrEStG Bedeutung. Die zu § 1 Abs. 3 GrEStG entwickelten Grundsätze würden – 
so der BFH – auch für § 1 Abs. 2a, Abs. 2b, Abs. 3a GrEStG gelten.290

5.  Zurechnungserlasse vom 16.10.2023

Die Finanzverwaltung hat diese BFH-Rechtsprechung in ihren Zurechnungserlassen 
vom 16.10.2023 im Grundsatz übernommen, darüber hinaus jedoch noch weiter-
gehende Fragen adressiert.

a)  Gleichzeitige Zurechnung des Grundstücks auch zu einer anderen Gesellschaft

Die Finanzverwaltung bringt in ihren Erlassen zum Ausdruck, dass ein Grundstück 
wegen Verwirklichung eines unter § 1 Abs. 3, Abs. 3a GrEStG fallenden Erwerbsvor-
gangs der unmittelbar grundbesitzenden Gesellschaft und auch der den entsprechen-
den Erwerbsvorgang verwirklichenden Gesellschaft zuzurechnen ist. Dabei nimmt die 
Finanzverwaltung eine begriffl  iche Diff erenzierung zwischen der unmittelbar grund-
besitzenden Gesellschaft, welche als grundbesitzende Gesellschaft bezeichnet wird und 
der an sich mittelbar grundbesitzenden Gesellschaft vor, welche lediglich als »andere 
Gesellschaft«291 bezeichnet wird.

288  BFH-Urteil II R 40/20 vom 14.12.2022, BStBl. II 2023, 1012, Tz. 28.
289  BFH-Urteil II R 33/20 vom 14.12.2022, BFH/PR 2023, 555, Tz. 16.
290  Vgl. BFH-Urteil II R 33/20 vom 14.12.2022, Tz. 16, BFH-Urteil II R 40/20 vom 

14.12.2022, Tz. 28.
291  Vgl. Erlasse vom 16.10.2023, Anm. 2.2, Tz. 7 f.
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Nach Auff assung der Finanzverwaltung soll die auf § 1 Abs. 3, Abs. 3a GrEStG beru-
hende Zurechnung enden, wenn
– ein Dritter hinsichtlich des maßgeblichen Grundstücks einen nach § 1 Abs. 3, 

Abs. 3a GrEStG steuerbaren Erwerbsvorgang verwirklicht;292

– die Beteiligung unter die Beteiligungsschwellen der § 1 Abs. 3, Abs. 3a GrEStG 
sinkt oder

– der grundbesitzenden Gesellschaft das Grundstück nicht mehr zuzurechnen ist.

Anders als u.E. aus den BFH-Urteilen II R 40/205 und II R 33/206 vom 14.12.2022 
folgt, liest sich der Wortlaut von Tz. 8 der Zurechnungserlasse jedoch eher so, dass die 
Beendigung der Zurechnung zu dieser anderen Gesellschaft nach Ansicht der obersten 
Finanzbehörden der Bundesländer nicht eine logische Sekunde vor Verwirklichung 
eines Erwerbsvorgangs in Bezug auf das Grundstück durch einen Dritten nach § 1 
Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG, sondern erst eine logische Sekunde danach eintritt. 
Somit soll das Grundstück im Zeitpunkt der Verwirklichung eines Erwerbsvorgangs 
nach § 1 Abs. 2a bis 3a GrEStG doppelt zugerechnet werden. Ob dies zur Folge 
hat, dass durch diese Verwirklichung eines Erwerbsvorgangs nach § 1 Abs. 2a bis 3a 
GrEStG auch doppelt GrESt ausgelöst wird, erläutern die obersten Finanzbehörden 
der Länder in Tz. 7 nicht.

U.E. sind die BFH-Urteile II R 40/20 und II R 33/20 vom 14.12.2023 so zu verste-
hen, dass diese Zurechnung zur anderen Gesellschaft eine logische Sekunde endet, 
bevor ein Rechtsträger in Bezug auf dieses Grundstück einen unter § 1 Abs. 2a bis 
3a GrEStG fallenden Erwerbsvorgang verwirklicht. U.E. ist es erforderlich, dass aner-
kannt wird, dass – anders als bisher vom BFH per obiter dictum in den Urteilen II 
R 40/20293 und II R 33/20294 ausgeführt – die nachfolgende Verwirklichung von § 1 
Abs. 2a GrEStG bzw. § 1 Abs. 2b GrEStG auf Ebene der grundbesitzenden Unter-
gesellschaft295 die auf früherer Verwirklichung von § 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG 
beruhende Zurechnung des Grundstücks der Untergesellschaft auch zum Vermögen 
einer Obergesellschaft296 beendet, und zwar unmittelbar vor dieser nachfolgenden Ver-
wirklichung von § 1 Abs. 2a bzw. Abs. 2b GrEStG auf Ebene der Untergesellschaft.

292  In Beteiligungsketten fragt sich, ob Dritter im Sinne des ersten Spiegelstrichs auch über- 
oder untergeordnete Glieder der Kette sein können.

293  BFH-Urteil II R 40/20 vom 14.12.2022, BStBl. II 2023, 1012.
294  BFH-Urteil II R 33/20 vom 14.12.2022, BFH/PR 2023, 555.
295  Mit grundbesitzender Untergesellschaft ist in diesem Beitrag die Gesellschaft gemeint, 

zu deren Vermögen das Grundstück aufgrund vorheriger Verwirklichung von § 1 Abs. 1 
oder Abs. 2 GrEStG gehört.

296  Mit Obergesellschaft ist in diesem Beitrag die (mindestens 90 % der Anteile an der 
grundbesitzenden Untergesellschaft haltende) Gesellschaft gemeint, zu deren Vermögen 
das Grundstück der grundbesitzenden Untergesellschaft auf Grundlage der BFH-Recht-
sprechung ebenfalls gerechnet wird, und zwar aufgrund vorheriger Verwirklichung von 
§ 1 Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG. Sollte § 1 Abs. 4a GrEStG-RegE i.d.F. des JStG 2024-
RegE vom 05.06.2024 in Kraft treten, wäre im Anwendungsbereich von § 1 Abs. 2a bis 
Abs. 3a GrEStG eine Zurechnung des Grundstücks aufgrund Verwirklichung von § 1 
Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG ausgeschlossen.
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In der Literatur werden im Anschluss an die BFH-Urteile II R 44/18 vom 01.12.2021297 
sowie II R 40/20298 und II R 33/20299, beide vom 14.12.2022, zur Zurechnung von 
Grundstücken in Beteiligungsketten allerdings konträre Meinungen vertreten.300

b)  Rückgängigmachung des zurechnungsbegründenden Rechtsvorgangs

Gemäß Tz 3.3 der Zurechnungserlasse vom 16.10.2023 soll die Rückgängigmachung 
gem. § 16 GrEStG des Rechtsvorgangs, auf welcher sich die Zurechnung des Grundstücks 
an die jeweilige Gesellschaft stützt, die Grundstückszurechnung nur mit Wirkung für 
die Zukunft und erst ab dem Zeitpunkt, in welchem der Anspruch auf die Aufhebung 
der Steuerfestsetzung entsteht (§ 16 Abs. 1 GrEStG) oder der Rückerwerb begründet 
wurde (§ 16 Abs. 2 GrEStG), beendet werden. Dies bedeutet, dass die Rückgängigma-
chung keine Auswirkung auf einen zwischenzeitlich erfolgten Erwerbsvorgang i.S.d. § 1 
Abs. 2a bis Abs. 3a GrEStG hat und diese Steuerfestsetzung aufrechterhalten wird.301

VI.  Die in den sog. Zurechnungserlassen diskutierten Beispiele

1.  Verwaltungsansicht: Doppelbesteuerung nach § 1 Abs. 2a und nach 
Abs. 2b GrEStG

In dem Beispiel 1 wird in den sog. Zurechnungserlassen vom 16.10.2023302 eine Fall-
konstellation erörtert, in der es nach Verwaltungsansicht zur zweifachen Erhebung 
von Grunderwerbsteuer auf ein und dieselben Anteilsgeschäfte in Bezug auf das nur 
einmal existierende Grundstück kommen soll.

Im Jahr 01 erwirbt die B-KG 100 % der Anteile am Kapital der A-GmbH durch 
Rechtsgeschäft. Die A-GmbH hatte im Jahr 00 das Grundstück 1 gekauft. Im Jahr 
02 kauft die A-GmbH das Grundstück 2. Im Jahr 03 gehen 100 % der Anteile am 
Vermögen der B-KG zu je 50 % auf die Neugesellschafter X und Y über. Im Jahr 04 
veräußert die A-GmbH das Grundstück 1 an die E-GmbH.

297  BFH-Urteil II R 44/18 vom 01.12.2021, BStBl. II 2023, 1009.
298  BFH-Urteil II R 40/20 vom 14.12.2022, BStBl. II 2023, 1012.
299  BFH-Urteil II R 33/20 vom 14.12.2022, BFH/PR 2023, 555.
300  Vgl. Desens/Krohn, DStR 2024, 1162, die der Ansicht sind, dass das geltende GrEStG nicht 

so ausgelegt werden könne, dass sowohl Besteuerungslücken als auch Doppel- bzw. zweifa-
che Besteuerungen derselben Anteilsgeschäfte in Bezug auf dasselbe Grundstück verhindert 
werden. Vgl. Broemel/Mörwald, DStR 2021, 1624 (Fn. 24); dies., DStR 2022, 1689 (1690), 
dies., DStR 2022, 1977 (1979); dies., DStR 2023, 2750 (2752 f.); Schnitger, DB 2023, 1882 
(1886, 1888); ders., DB 2023, 2848 (2850 f.), nach deren Ansicht z.B. im sog. Signing-Clo-
sing-Fall die Verwirklichung von § 1 Abs. 3 Nr. 1 bzw. Nr. 3 GrEStG zu einem Wechsel 
der Zurechnung des Grundstücks von der grundbesitzenden Gesellschaft ausschließlich zur 
die Anteile in ihrer Hand vereinigenden Anteilserwerber-Gesellschaft K1-GmbH geführt 
habe, so dass grunderwerbsteuerrechtlich der G-GmbH ab dem 07.06.2024 – und damit 
auch am 10.06.2024 – das Grundstück nicht mehr zuzurechnen ist.

301  Vgl. auch Behrens, DStR 2023, 2697.
302  Vgl. BStBl. I 2023, 1872.

240

241

242

243




